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bodenrechtlichen und städtebaulichen Bezug besitzen müssen. Lt. „Arbeitshilfe 
Bebauungsplanung“ des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg, 
1. überarbeitete und erweiterte Neuauflage von Dezember 2022, Potsdam, Kap. B 20.1, S. 2/8 ff. 
sollen diese Festsetzungen keine Ausführungsplanung darstellen, sondern einen gewissen 
Abstraktionsgrad im Sinne der Zweckbestimmung der Festsetzung besitzen. Aus meiner Sicht ist die 
Festsetzung "überfrachtet" und eher als artenschutzrechtliche Maßnahme zu bewerten, die in 
diesem Umfang vertraglich gesichert werden sollte. Die bloße "Flächenzuweisung" ist zweifellos 
festsetzbar.  
 
4. Diese Festsetzung ist aus meiner Sicht weiterhin etwas knifflig. Die Sicherung der 
Grundwassermessstellen und Filterbrunnen dürfte zunächst als nachrichtliche Übernahme gemäß § 
9 Abs. 6 BauGB zweckmässig sein. Der Freihaltkorridor könnte ggf. auch auf Grundlage von § 9 Abs. 1 
Nr. 10 BauGB vereinbart werden. Sofern bereits Zufahrt bzw. Zugang zu den Messstellen rechtlich 
gesichert sind, ist eine Festsetzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB entbehrlich. Der Verweis auf 
diese rechtliche Vereinbarung zwischen LMBV und Vorhabenträger ist m.E. als Hinweis ohne 
Festsetzungscharakter zu bewerten. Es obliegt insbesondere den Verfahrensführenden eine 
abschließende fachliche Bewertung vorzunehmen.  
 
5. Die von baulichen Anlagen überdeckte Grundstücksfläche wird mit der GRZ gesteuert. Diese wird 
mit einer GRZ von 0,7 festgesetzt, wobei die Überschreitung durch Nebenenlagen (§ 19 Abs. 4 
BauNVO bis zur Kappungsgrenze von 0,8) und Hauptanlagen (§ 19 Abs. 5 BauNVO bis 1,0 - 
Anwendbarkeit ggf. fraglich wegen "gewollter" GRZ-Festsetzung für PVA in vBPL von 0,7) von 
Rechtswegen ermöglich wird. Die Festsetzung des Versiegelungsgrades auf Grundlage von § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB dient ausdrücklich dem Bodenschutz und ist zwar inhaltlich mit der GRZ-Festsetzung 
verbunden, stellt aber eine eigenständige Festsetzung dar. Nach meinem Ermessen, müsste eine 
entsprechende Ausnahme hiervor auch über § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB vereinbart und ggf. auch 
naturschutzfachlich bilanziert werden. Alternativ hierzudürfte eine Befreiungsentscheidung auf 
Grundlage von § 31 Abs. 2 BauGB vertretbar sein, da dann der zusätzliche naturschutzrechtliche 
Ausgleich eigenständig bilanziert werden kann.  
 
Ich hoffe, Ihnen ausreichend Auskunft gegeben zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen  
 
Im Auftrag  
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